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LACHMAYER 2203 12.797/21-111/3/90 

31. Jänner 1991 

Betrifft: Novelle zum Unterrichtspraktikumsgesetz 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst übersendet 

25 Ausfertigungen seiner stellungnahme zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Unterrichtspraktikumsgesetz 

geändert wird. 

Beilagen 

11. März 1991 
Für den Bundeskanzler: 

HOLZINGER 

�:� 
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Sachbearbeiter Klappe/Ow Ihre GZivom 

LACHMAYER 2203 12.797/21-111/3/90 
31. Jänner 1991 

Betrifft: Novelle zum Unterrichtspraktikumsgesetz 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst nimmt zu dem Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Unterrichtspraktikumsgesetz 

geändert wird, wie folgt stellung: 

1. Im Hinblick auf Pkt. 75 der Legistischen Richtlinie 1990 

sollte die Artikelgliederung des Novellierungsentwurfes 

entfallen. 

Anstelle des Art. 11 Abs. 1 wäre dem bisherigen § 30 ein 

weiterer Absatz 4 anzufügen. Dieser sollte etwa wie folgt 

lauten: "Der § 20 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 

• • •  /1991 tritt mit 1. September 1991 in Kraft.". 

2. Der Abs. 2 des Art. 11 ist entbehrlich. Entsprechend der 

Novelle zum Bundesministeriengesetz, BGBI. Nr. 45/1991, 

könnten jedoch die Vollziehungsklauseln des § 31 UPG und 

die übrigen FundsteIlen der geänderten 

Ministerienbezeichnung angepaßt werden. 
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3. Um den Zusammenhang der eingefügten Regelung deutlich zu 

machen, wird dem Ministerratsvortrag eine 

Textgegenüberstellung des § 20 anzuschließen sein. 

11. März 1991 
Für den Bundeskanzler: 

HOLZINGER 
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